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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0182/2020 Datum: 09.03.2020 

Oberbürgermeister 

Verfasser: 01.01-Büro des Oberbürgermeisters Az.:  

Betreff: 

Neuwahl Aufsichtsrat evm AG 

Gremienweg: 

07.05.2020 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

 

Beschlussentwurf:  
 

Der Stadtrat wählt im Wege offener Abstimmung 

 

1. in den Aufsichtsrat der Energieversorgung Mittelrhein AG 
(keine Stellvertretung)  

(Aufteilung der Sitze:  

Grüne: 2  

CDU: 2  

SPD: 2  

AfD: 1  

FW: 1)  

 

 

 

1.1 als von der Stadt gemeinsam mit der Stadtwerke Koblenz GmbH benannte Aufsichts-

ratsmitglieder, die noch der Wahl durch die Hauptversammlung des Unternehmens 

bedürfen:  

 

1. _____________ (Grüne) 

 

2. _____________  (Grüne) 

 

3. Rm Anne Schumann-Dreyer (CDU) 

 

4. Rm Andreas Biebricher (CDU) 

 

5. Rm Marion Lipinski-Naumann (SPD) 

 

6. Rm Thomas Kirsch (SPD) 

 

7. Rm Fabian Geissler (AfD) 
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1.2 als von der Stadt in den Aufsichtsrat des Unternehmens entsandte Aufsichtsratsmit-

glieder:  

 

8.  Rm Stephan Wefelscheid (FW) 

 

9.  Herr Oberbürgermeister David Langer  

 

10.  Frau Petra Ensel, Geschäftsführerin der Stadtwerke Koblenz GmbH  
 

11.  Herr Claus Hoffmann, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik GmbH 
 

 

 

 

 

 

Begründung: 

 

Die Amtszeit des aktuellen Aufsichtsrates endet mit der Hauptversammlung der evm, die über die 

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 entscheidet (voraussichtlich am 28.05.2020). 

 

 

 

Nach § 40 Abs. 5, 2. Halbsatz GemO sind Wahlen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung im Wege 

geheimer Abstimmung mit Stimmzettel durchzuführen. Der Stadtrat kann jedoch abweichend von 

dem vorgenannten Grundsatz der geheimen Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gültigen Stimmen beschließen, dass eine offene Abstimmung erfolgt.  
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